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Pressemitteilung 
 

 

 

Urteil wegen Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz 
rechtskräftig 
 

 

Dem Angeklagten war durch die Staatsanwaltschaft Köln vor dem Land-

gericht Köln vorgeworfen worden, am 14.10.2017 auf dem Kölner Ebert-

platz als Folge einer Auseinandersetzung im Kölner Drogendealermilieu 

den Tod eines konkurrierenden Drogenhändlers verursacht zu haben. Die 

5. große Strafkammer, die diese Vorwürfe nach 25 Hauptverhandlungs-

tagen als erwiesen ansah, bewertete das Verhalten des Angeklagten als 

Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Beteiligung an einer 

Schlägerei. Deswegen hatte sie den Angeklagten am 29.08.2018 zu einer 

Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten verurteilt. 

 

Dieses Urteil ist nun rechtskräftig. Die hiergegen eingelegte Revision des 

Angeklagten hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 04.06.2019, 

Az. 2 StR 74/19, durch einstimmigen Beschluss als unbegründet verwor-

fen, weil die Nachprüfung des Urteils keinen Rechtsfehler zum Nachteil 

des Angeklagten ergeben hat. Üblicherweise enthalten diese Beschlüsse 

des Bundesgerichtshofs keine weitere Begründung. Für die Vollstreckung 

der erkannten Freiheitsstrafe ist jetzt die Staatsanwaltschaft Köln zustän-

dig. 
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